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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1985

Norm

ZPO §41 F2

Rechtssatz

Bei gesonderter Vertretung mehrerer Parteien hat jede von ihnen auch für jene Tagsatzung zur mündlichen

Streitverhandlung, bei der ein Rechtsvertreter durch den anderen substituiert war, Anspruch auf die vollen Kosten

ihres Vertreters und nicht nur auf dessen Substitutionsauslagen.
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